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 Veröffentlicht am 15.04.1999

Norm

StVO §89 Abs2

Rechtssatz

Der kurzzeitige Versuch, den abgestorbenen Motor eines auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommenen Fahrzeugs

wieder zu starten, verstößt nicht gegen die P icht des Lenkers gemäß § 89 Abs 2 StVO (Ablehnung der älteren

Rechtsprechung RIS-Justiz RS 0058938; ZVR 1967/92).
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